
F1 -  Änderung der Finanzordnung 1 
 2 
 3 
AntragstellerInnen: Landesvorstand 4 
 5 
 6 
In §3 Absatz (1) wird  7 
 8 
„Kultusministerium“ 9 
 10 
 11 
ersetzt durch 12 
 13 
„Ministerium für Arbeit und Soziales“ 14 
 15 
 16 
 17 
Somit würde der Absatz lauten: 18 
 19 
„Seminare der außerschulischen Jugendbildung und praktische Maßnahmen der 20 
Jugendarbeit werden durch Mittel des Rings der politischen Jugend gefördert. 21 
Der/die Schatzmeister/in der Grünen Jugend Baden-Württemberg rechnet jährlich die 22 
in Anspruch genommen Zuschüsse gemäß den für die Abrechnung aktuell geltenden 23 
Vorschriften gegenüber dem Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes ab.“ 24 
 25 
 26 
 27 
Die Änderung ist kursiv gedruckt. 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
Begründung: erfolgt mündlich 33 
 34 


